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Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Weismainer Jurabote

Nr. 3
26. März 2020

25. Jg.

Mitteilungsblatt
der 

Stadt Weismain

Mo. – Fr. 5.30 – 18.00 Uhr
Sa. 5.30 – 17.00 Uhr
So. 8.00 – 17.00 Uhr
Feiertage 8.00 – 17.00 Uhr

am Kreisverkehr Altenkunstadt
Tel. 0 95 72 / 386 36 36

am Sonntag, 15. März, fand 
die Kommunalwahl statt. In 
Weismain waren knapp 100 
ehrenamtliche Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer im Einsatz, um 
tagsüber in den Wahllokalen 
oder abends bei der Auszählung 
der Wahlbriefe die politischen 
Wünsche der Wähler/innen zu er-
mitteln. Nach der Auszählung der 
Bürgermeisterwahl wurden die 
Ergebnisse der Stadtratswahl und 
der Kreistagswahl festgestellt, 

was für manchen Stimmbezirk einen Einsatz bis nach Mitternacht 
bedeutete. Für ihr zeitaufwendiges, verantwortungsvolles und 
wahrlich „unermüdliches“ Engagement darf ich allen Wahl-
helferinnen und Wahlhelfern – auch im Namen des Wahlleiters 
Stephan Schwab – meinen herzlichsten Dank aussprechen. Auch 
ihm selbst gebührt höchste Anerkennung. Er hat nämlich zum 
ersten Mal eigenverantwortlich eine Wahl geleitet und ich darf 
feststellen, dass er diese „Feuertaufe“ mit Bravur bestanden hat.
Die schnelle Verfügbarkeit der Wahlergebnisse für unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger war uns ebenfalls sehr wichtig. 
Mein Dank gilt deshalb auch meinem Team in der Weismainer 
Stadtverwaltung mit Herrn Gebhardt an der Spitze, das sogar 
nachts noch unterwegs war, um die Auszählung mit zusätzlicher 
Hardware und Computern zu unterstützen.
Die Stadtratswahl hat ergeben, dass sich dieses wichtige Gremi-
um in Zukunft bunter präsentieren wird. Ältere Stadträte, denen 
ich sehr für ihren langjährigen Einsatz zu Gunsten unserer Stadt 
danke, scheiden aus ihren politischen Ämtern aus, während Kandi-
daten anderer Parteien neu in den Stadtrat gewählt wurden. Diesen 
wünsche ich viel Freude an ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit 
in den nächsten sechs Jahren, in denen viele Herausforderungen 
auf uns warten.
Schon vor der Wahl zeichnete sich ab, dass das Coronavirus das 
Zusammenleben in den nächsten Wochen stark verändern würde. 
Eine Schließung der Freizeitstätten, der Spiel- und Sportplätze 
und weitere Einschnitte deuteten sich an. Diese bestimmen nun 

unseren Alltag. Wer Kinder hat, die Kindergärten oder Schulen 
besuchen, müssen diese nun zu Hause betreuen. Auch das Rathaus 
musste für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Erreichbar 
sind wir für Sie aber weiterhin per Telefon oder per E-Mail. Auf 
unserer Homepage finden Sie Links zu den aktuellen Entwick-
lungen ebenso wie Berichte über Maßnahmen, die in der Stadt 
Weismain umgesetzt werden.
In Anbetracht dieser außergewöhnlichen Situation macht es sich 
bezahlt, dass wir den Breitbandausbau im Stadtgebiet in den 
letzten Jahren konsequent vorangetrieben haben, damit beispiels-
weise Homeoffice möglich ist, oder die Kommunikation zwischen 
Schule und Schüler stattfinden kann. Corona hat aber auch zur 
Folge, dass unser Einkaufsbus für ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger momentan nicht fahren kann. Speziell für Personen, 
die einer Risikogruppe angehören, bietet die Stadt Weismain 
Unterstützung an, beispielsweise beim Einkaufen, sofern diese 
Tätigkeiten nicht im Familien- Freundes oder Bekanntenkreis 
erledigt werden können. Sofern Sie sich angesprochen fühlen, 
diese Aktion aktiv als Helfer mit zu unterstützen, oder aber wenn 
Sie selbst Hilfe benötigen, dann scheuen Sie sich bitte nicht, un-
sere Frau Gast-Scholl unter der Telefonnummer 09575 922032, 
oder per Mail unter manuela.gast-scholl@stadt-weismain.de, zu 
kontaktieren. Ich freue mich, dass beispielsweise unsere Bäckerei 
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Stadtratssitzung

Die nächste öffentliche Sitzung des Weismainer Stadtrats findet 
am

Dienstag, 28. April,
um 19.00 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses, Am Markt 19, 96260 Weismain, 
statt. Mit dem Vorbehalt, dass die Versammlung zu diesem Zeit-
punkt aufgrund der Corona-Thematik wieder erlaubt ist. 

An die Bevölkerung ergeht herzliche Einladung.
Udo Dauer, Erster Bürgermeister

Beiträge für den nächsten Juraboten

Der nächste Jurabote erscheint am Donnerstag, 30. April. Der 
späteste Annahmeschluss für Texte, Mitteilungen oder Termi-
ne, die im Weismainer Juraboten veröffentlicht werden sollen, 
ist am Montag in der Woche vor dem Erscheinungstermin um 
12.00 Uhr. Später eingehende Beiträge können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Nächster Redaktionsschluss:
Montag, 20. April, 12.00 Uhr

Ihr Ansprechpartner für Inserate oder Anzeigen:
Druckerei Coprint, Bahnhofstraße 28, 96224 Burgkunstadt, Te-
lefon 09572 38160, Telefax 09572 381610 oder E-Mail info@
coprint.de.

Rentensprechtag

Die deutsche Rentenversicherung setzt die örtlichen Beratungs-
termine aufgrund der Corona-Thematik aus. Die zuständige 
Beratungsstelle in Coburg der Rentenversicherung bietet ab 
sofort bis auf weiteres nur noch telefonische Beratungen unter 
der Telefonnummer 09561 231430 an.

Einladung zur Bürgerversammlung

Gemäß Art. 18 der Gemeindeordnung berufe ich zur Erörterung 
gemeindlicher Angelegenheiten für

Freitag, den 24. April 2020 um 19.00 Uhr
in der Aula der Abt-Knauer-Grundschule Weismain

eine Bürgerversammlung für das gesamte Stadtgebiet Weismain 
ein.

Tagesordnung:
1. Bericht des ersten Bürgermeisters
2. Behandlung von Anträgen und Anfragen

In der Bürgerversammlung werden grundsätzlich nur gemeind-
liche Probleme von allgemein öffentlichem Interesse behandelt.
Anträge und Anfragen, zu denen der Bürgermeister in der Bür-
gerversammlung Stellung nehmen soll, sind schriftlich bis zum 
Donnerstag, 9. April 2020 bei der Stadtverwaltung einzureichen.

Mit dem Vorbehalt, dass die Versammlung zu diesem Zeitpunkt 
aufgrund der Corona-Thematik wieder erlaubt ist.

Weismain, den 28. Februar 2020
Udo Dauer, Erster Bürgermeister

Verkauf von Baugrundstücken

Weismain - Stadtteile
Neubaugebiet „Krassach Süd“
3 Bauplätze mit ca. 962, 988 und 1.072 qm
Kaufpreis: 36,00 Euro/qm einschl. Vermessung und Beitragsvo-
rauszahlungen für Wasser-, Kanalanschluss und Straße
Neubaugebiet „Schammendorf“
3 Bauplätze mit 778 qm, 946 qm und 1.089 qm
Kaufpreis: 40,00 Euro/qm voll erschlossen (ohne Stroman-
schlusskosten), endgültiger Preis

Bauverpflichtung
Für die Baugrundstücke besteht keine Bauverpflichtung. 

Weitere Auskünfte
Sybille Suske, Telefon 09575 9220-28

Schäfer ihren Bestell- und Lieferservice ausgebaut hat und nun 
Brot bis an die Haustür bringt. Andere folgen gerade diesem 
Beispiel nach und weiten somit das Versorgungsangebot im 
Stadtgebiet aus. Es ist daher schön zu wissen, dass Weismain 
auch in Krisenzeiten zusammensteht. Dies macht uns alle stark. 
Hierfür ein aufrichtiges Dankeschön.
Die Stadt Weismain hat zudem eine Sonderrufnummer einge-
richtet, über die wir in dringenden Fällen täglich 24 Stunden für 
alle erreichbar sind, wenn es um Fragen wegen des Corona-Virus 
geht. Diese lautet: 0160 843 19 66.
Bleiben Sie bitte gesund und achten Sie auf einander!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Udo Dauer
Erster Bürgermeister

Rathaus Weismain geschlossen

Die Stadtverwaltung informiert, dass nach der Ausrufung des 
Katastrophenfalls für den Freistaat Bayern wegen der Corona-
Krise das Rathaus Weismain sofort für den Besucherverkehr 
geschlossen ist und der Dienstbetrieb im Rathaus und in den 
gemeindeeigenen Einrichtungen eingeschränkt wird.

Es ist weiterhin möglich die Verwaltung telefonisch und per 
Email zu erreichen. Die Stadt Weismain bittet die Bürgerinnen 
und Bürger, die ein Anliegen haben, sich telefonisch mit dem 
zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen, gemeinsam 
kann abgewogen werden, ob ein persönliches Erscheinen im Rat-
haus notwendig ist. Diese Regelung dient sowohl zur Sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger als auch der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Alle Veranstaltungen der Stadt 
Weismain sind bis einschließlich 19. April abgesagt. Ebenso sind 
alle Spielplätze des Stadtgebietes gesperrt. Wir bitten Sie von 
jeglichen Versammlungen auch im Freien zu Ihrem persönlichen 
Schutz abzusehen. Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis.
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Fundsachen

Im Rathaus der Stadt Weismain wurden folgende Fundsachen 
abgegeben:
Taschenschirm Pfarrkirche Weismain nach Konzert mit
   „Young ClassX“
Armband Vizekanzler-Reuß-Straße
Wollmütze Verwaltungsgebäude Fa. Dechant
Schlüssel Parkplatz der Abt-Knauer-Grundschule
1 Tuch  Kunden-WC Tankstelle Eichner
Die Fundsachen können vom Besitzer im Rathaus (Erdgeschoss, 
Zimmer 1) abgeholt werden. Die Fundsachen aus früheren Mona-
ten sind auf der Internetseite der Stadt Weismain veröffentlicht. 
Zum neuen Online-Fundbüro kommen Sie, wenn Sie auf der 
Startseite den Link „Bürgerservice online“ anklicken.

Mikrozensus 2020 im Januar gestartet

Im Jahr 2020 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet 
wieder der Mikrozensus statt. Der Mikrozensus ist eine gesetzlich 
angeordnete Haushaltsbefragung, für die seit 1957 jährlich ein 
Prozent der Bevölkerung zu Themen wie Familie, Lebenspart-
nerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung befragt wird. 
Der Mikrozensus 2020 enthält zusätzlich Fragen zum Pendler-
verhalten der berufstätigen Bevölkerung. Neben der Länge des 
Arbeitsweges werden auch die genutzten Verkehrsmittel erhoben. 
Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind 
Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entschei-
dungen und deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger von großer 
Bedeutung. So bestimmen die erhobenen Daten u.a. mit darüber, 

wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds 
der Europäischen Union erhält.
Aufgrund steigender Anforderungen, z.B. im Bereich der Ar-
beitsmarkt- und Armutsberichterstattung, wurde der Mikrozensus 
für 2020 überarbeitet. Neben der bereits seit 1968 in den Mik-
rozensus integrierten Arbeitskräfteerhebung der Europäischen 
Union (LFS – Labour Force Survey) sind ab 2020 auch die bisher 
separat durchgeführte europäische Gemeinschaftsstatistik über 
Einkommen und Lebensbedingungen (EU SILC – European 
Union Statistics on Income und Living Conditions) und ab 2021 
die Befragung zu Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie (IKT) Teil des neuen Mikrozensus. Um die Befragten trotz 
dieser Erweiterungen zu entlasten, wird die Stichprobe ab 2020 
in Unterstichproben geteilt, auf welche die verschiedenen Erhe-
bungsteile LFS, EU SILC und IKT verteilt werden.
Die Befragungen zum Mikrozensus finden ganzjährig von Januar 
bis Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60000 
Haushalte zu befragen – das sind mehr als 1000 Haushalte pro 
Woche. Dabei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, 
wer für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt wird.
Die Befragungen werden in vielen Fällen als persönliche Inter-
views direkt bei den Haushalten durchgeführt. Dafür engagieren 
sich in Bayern zahlreiche ehrenamtlich tätige Interviewerinnen 
und Interviewer im Auftrag des Bayerischen Landesamts für 
Statistik. Haushalte, die kein persönliches Interview wünschen, 
haben die Möglichkeit, ihre Angaben im telefonischen Inter-
view, schriftlich per Post oder ab 2020 erstmalig auch online 
abzugeben.
Ziel des Mikrozensus ist es, für Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft, Medien und die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der 
Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft zu zeichnen. 
Um die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamt-
bevölkerung übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder 
der ausgewählten Haushalte an der Befragung teilnimmt. Aus 
diesem Grund besteht für die meisten Fragen des Mikrozensus 
eine gesetzlich festgelegte Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl für 
die Erstbefragung der Haushalte als auch für die drei Folge-
befragungen innerhalb von bis zu vier Jahren. Durch die Wie-
derholungsbefragungen können Veränderungen im Zeitverlauf 
nachvollzogen und eine hohe Ergebnisqualität erreicht werden.
Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen 
der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet. Auch die Inter-
viewerinnen und Interviewer sind zur strikten Verschwiegenheit 
verpflichtet. Sie kündigen ihre Besuche bei den Haushalten 
zuvor schriftlich an und legitimieren sich mit einem Ausweis 
des Landesamts.
Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet alle 
Haushalte, die im Laufe des Jahres 2020 eine Ankündigung zur 
Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Interviewerinnen 
und Interviewer zu unterstützen.
Bayerisches Landesamt für Statistik
Nürnberger Straße 95, 90762 Fürth, Telefon 0911 982086104, 
E-Mail: presse@statistik-bayern.de, www.statistik.bayern.de

Anfragen nach Grundstücken 
und Gebäuden

In der Stadtverwaltung wird häufig nach Grundstücken und 
Gebäuden gefragt, die zum Verkauf stehen. Aus Gründen des 
Datenschutzes darf die Stadt, auch wenn ihr die Verkaufsbereit-
schaft bekannt ist, keine Auskünfte über Eigentumsverhältnisse 
oder Erreichbarkeit der jeweiligen Eigentümer geben.
Andererseits ist die Stadt natürlich daran interessiert, dass 
leerstehende Gebäude wieder zu Wohn- oder Gewerbezwecken 
genutzt und Baulücken geschlossen werden. Dadurch wird nicht 
nur die Stadt attraktiver, sondern die Ausweisung neuer Bauge-
biete kann auch auf ein notwendiges Maß beschränkt und der 
Flächenverbrauch im Interesse unserer Natur reduziert werden.
Alle Grundstückseigentümer, die ihr bebautes oder unbebautes 
Grundstück verkaufen möchten, haben deshalb die Möglichkeit, 
uns diese Absicht mitzuteilen und ihre Zustimmung zur Weiterga-
be von Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer) an Kaufinteressenten 
schriftlich zu erteilen. In diesem Fall werden nur die Daten 
weitergegeben, deren Weitergabe die jeweiligen Grundstücksei-
gentümer schriftlich zugestimmt haben. Selbstverständlich kann 
eine erteilte Zustimmung jederzeit ohne Einhaltung von Fristen 
widerrufen werden.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stadt im Üb-
rigen keinerlei Vermittlungstätigkeit übernimmt und der Service 
völlig kostenlos und unverbindlich für Grundstückseigentümer 
und Kaufinteressenten ist.
Weitere Auskünfte: Sybille Suske, Telefon 09575 9220-28

Polizeiwache Altenkunstadt

Die Polizeiwache ist am Montag und Donnerstag von 15.00 bis 
17.00 Uhr besetzt. Herr Christian Wagner, PHM, ist telefonisch 
unter 09572 386720 oder Handy 0173 8634004 erreichbar. 
Termine sind auch nach telefonischer Vereinbarung möglich.
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Meldung wegen defekten 
Straßenbeleuchtungen

Unser Netzbetreiber bittet um Ihre Mithilfe. 
Sollten Sie einen Defekt an einer Laterne 
feststellen, notieren Sie sich bitte die an der 
Laterne angebrachte Nummer und geben Sie 
diese bei Ihrer Störungsmeldung mit an. Vie-
len Dank für Ihre Mithilfe.

Bayerisches Landesamt für Statistik 
Nürnberger Straße 95, 90762 Fürth, Telefon 0911 982086104, E-Mail: presse@statistik-bayern.de, www.statistik.bayern.de 
 
 

Anlage 18 (zu § 92 GLKrWO) 
Der Wahlleiter der Gemeinde 
Stadt Weismain 

Zutreffendes ankreuzen x oder in Druckschrift ausfüllen 
 
 

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses 
der Wahl des ersten Bürgermeisters 

am 15. März 2020 
 
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.03.2020 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermeisters 
festgestellt: 

1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 3.837 

 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 2.852 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 2.835 

 Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 17 
 
 Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber: 
 

Ord-
nungs- 

zahl 

Name des Wahlvor-
schlagsträgers 
(Kennwort) 

Familienname, Vorname, akademische Grade, 
Beruf oder Stand 

Gesamtzahl 
der gültigen 
Stimmen 

01    Christlich-Soziale Union 
in Bayern e. V. 

Dauer Udo, erster Bürgermeister, Kreisrat 1.272 

07    Gemeinschaft unabhängi-
ger Bürger / Freie Wähler 

Zapf Michael, Major 1.249 

08    Bürgerblock Weismain Dück Uwe, Betreuungshelfer 314 
 
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass keine Person mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und 
 deshalb am 29.03.2020 (zweiter Sonntag nach dem Wahltag) eine Stichwahl stattfindet. 

 Die Stichwahl findet zwischen den beiden folgenden Personen statt: 

Ord-
nungs- 

zahl 

Name des Wahlvor-
schlagsträgers 
(Kennwort) 

Familienname, Vorname, akademische Grade, 
Beruf oder Stand 

Gesamtzahl 
der gültigen 
Stimmen 

01    Christlich-Soziale Union 
in Bayern e. V. Dauer Udo, erster Bürgermeister, Kreisrat 1.272 

07    Gemeinschaft unabhängi-
ger Bürger / Freie Wähler Zapf Michael, Major 1.249 

 
Weismain, 16.03.2020 
Stephan Schwab 
Gemeindewahlleiter 
 
 
Unterhaltung und Reinigung der Bäche und Gräben (Gewässer dritter Ordnung) 
 
Nach § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) umfasst die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers seine Pflege und Entwick-
lung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Zur Gewässerunterhaltung gehören insbesondere: 
 
• die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, 
• die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, so-

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs

November bis April
Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag  14.00 – 16.00 Uhr
Samstag  10.00 – 14.00 Uhr

Es wird gebeten, die Anlieferzeiten einzuhalten. Ablagerungen 
außerhalb der Öffnungszeiten werden verfolgt und zur Anzeige 
gebracht.
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coprint.de
Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

Unterhaltung und Reinigung 
der Bäche und Gräben 
(Gewässer dritter Ordnung)

Nach § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) umfasst die 
Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers seine Pflege und 
Entwicklung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Zur Gewäs-
serunterhaltung gehören insbesondere:
• die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines 

ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
• die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und 

Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, 
sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,

• die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktions-
fähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von 
wild lebenden Tieren und Pflanzen,

• die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hin-
sichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Ge-
schiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen 
Bedürfnissen entspricht.

Nach Art. 22 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
obliegt die Unterhaltung der Bäche und Gräben (Gewässer drit-
ter Ordnung) den Gemeinden als eigene Aufgabe, soweit nicht 
Wasser- und Bodenverbände dafür bestehen (z. B. Entwässe-
rungsgenossenschaften). Die Gemeinden können gemäß Art. 
26 Abs. 2 Nr. 3 BayWG von den Beteiligten jedoch die vollen 
Unterhaltskosten verlangen. Beteiligte sind die Eigentümer von 
Grundstücken und Anlagen, die aus der Unterhaltung Vorteile 
haben oder die Unterhaltung erschweren. Die beteiligten Ge-
wässereigentümer, Anlieger und diejenigen Eigentümer von 
Grundstücken und Anlagen, die aus der Unterhaltung Vorteile 
haben oder die Unterhaltung erschweren, werden hiermit aufge-
fordert, die Bäche und Gräben selbst zu räumen und zu reinigen.

Die Arbeiten sind bis zum 30. April 2020 abzuschließen. Sofern 
die Räumung und Reinigung der Gräben und Bäche durch die Be-
teiligten unterbleibt, ist die Gemeinde gehalten, die erforderlichen 
Arbeiten auf Kosten der betreffenden Beteiligten ausführen zu 
lassen. Dabei haben die Gewässereigentümer und die Anlieger die 
zur Unterhaltung erforderlichen Maßnahmen am Gewässer und 
auf den Ufergrundstücken zu dulden. Sie haben alles zu unterlas-
sen, was die Sicherheit und den Schutz der Ufer gefährdet oder 
die Unterhaltung unmöglich macht oder wesentlich erschweren 
würde. Soweit es zur ordnungsgemäßen Unterhaltung der Bäche 
und Gräben notwendig ist sind die zur Unterhaltung verpflichtete 
Person oder ihre Beauftragten berechtigt, die Grundstücke zu 
betreten und vorübergehend zu benutzen.

Informationen des Seniorenbeirats

Informationen rund um das Thema „Pflege“ (allgemeine Fragen, 
Pflegestufen)
Karin Müller gibt an jedem ersten Montag im Monat telefonische 
Auskunft rund um das Thema „Pflege“. Sie bietet Hilfestellung 
bei allgemeinen Fragen, bei Pflegegraden usw. an. Alle Gesprä-
che werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Telefonisch 
ist sie von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der Nummer 09575 
9815857 zu erreichen.
Der nächste Beratungstermin findet am Montag, 6. April, statt.

Landespflegegeld
Einen Antrag auf Landespflegegeld können ab sofort alle Pflege-
bedürftigen mit Pflegegrad 2 und höher stellen, die ihren Haupt-
wohnsitz in Bayern haben. Das Pflegegeld in Höhe von 1.000,00 
Euro pro Jahr kann jeder beantragen, unabhängig davon, ob der 
Pflegebedürftige in einem Pflegeheim untergebracht ist oder zu 
Hause lebt und versorgt wird. Das Geld erhält der Antragsteller 
selber und muss nicht versteuert werden.
Das Antragsformular ist in den Finanzämtern, Landratsämtern, im 
Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) sowie im Rathaus 
Weismain erhältlich. Online ist es unter www.landespflegegeld.
bayern.de/antrag.asp und auf der Internetseite der Stadt Weismain 
unter www.stadt-weismain.de/buergerservice abrufbar.

Weismainer Einkaufsbus für Senioren
Wegen Corona finden momentan bis 19.04.2020 keine Einkauf-
touren für unsere Senioren statt. 

Busfahrer/innen gesucht
Der Seniorenbeirat sucht Busfahrer/innen, um übers Jahr die 
Einkaufstouren anbieten zu können. Benötigt wird ein Perso-
nenbeförderungsschein, bei dessen Erwerb der Seniorenbeirat 
Sie gerne unterstützt. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die 
Seniorenbeauftragte Inge Motschenbacher (Telefon 09575 1730).

Sitzung des Weismainer Seniorenbeirats
Der Weismainer Seniorenbeirat trifft sich am Montag, 27. April, 
um 18.00 Uhr im Gasthaus Klemenz/Dauer in Frankenberg. Alle 
Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.

Aktuelle Informationen des Seniorenbeirats finden Sie jederzeit 
im Schaukasten an der Pfarrkirche oder im Internet (www.stadt-
weismain.de/Leben in Weismain/Weismain für Senioren).

Einstellung der Problemmüllsammlung 
– Keine Anlieferungen von 
Privatpersonen 

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfran-
ken (ZAW) teilt mit, dass ab sofort die beiden Umladestationen 
in Kronach-Neuses und Lichtenfels-Seubelsdorf für Klein- und 
Selbstanlieferer geschlossen sind.

Ab sofort werden auch die Problemmüllsammlungen bis auf 
weiteres eingestellt.

Die Anlieger und Hinterlieger haben auch zu dulden, dass auf 
ihren Grundstücken der Aushub vorübergehend gelagert und, 
soweit es nicht die bisherige Nutzung beeinträchtigt, eingeebnet 
wird (Art. 25 BayWG, § 41 WHG).

Es wird aus den vorgenannten Gründen an alle Beteiligten an 
Gewässer III. Ordnung nochmals die Bitte gerichtet, den Termin 
30. April 2020 einzuhalten.
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Unsere Tagespflegen in Küps und Lichtenfels 
freuen sich über Gäste. 

Wir kochen und backen täglich gemeinsam aus frischen Zutaten, wir singen, sind kreativ, 
machen Spaziergänge und haben Spaß. Regelmäßig besucht uns der Musiker, 

ebenso kommt der Friseur und die Fußpflege zu uns. 
Kinder vom Kindergarten besuchen uns mehrmals im Jahr. 

Die Krankengymnastik im Haus kooperiert mit uns, so können gerne Gäste 
während der Zeit bei uns ihre Krankengymnastik in Anspruch nehmen. 

Die Kosten für die Tagespflege übernimmt Ihre Pflegekasse bei vorhandenem Pflegegrad. 
Dieses Budget gibt es zusätzlich zum Pflegegeld. 

Sie sind interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

unter Tel. 0 92 64 / 96 86 86 

Anlässlich unseres Ortsjubiläums laden wir euch alle zur Teil-
nahme an einem kleinen, dreiteiligen Preisausschreiben rund um 
Land und Leute, Geschichte und Kultur von Mainroth ein. 

Und so funktioniert‘s: In den drei Ausgaben April bis Juni dieses 
Blattes stellen wir euch jeweils drei Fragen, zu deren Beantwor-
tung ein wenig Ortskenntnis nötig ist. 

Besucht doch daher einmal die Jubiläumsortschaft, genießt unse-
re Gastfreundschaft und haltet auf entspannten Spaziergängen in 
und um Mainroth die Augen offen, um alle Lösungen zu finden. 

In der Juniausgabe des Bürgerblatts ist dann auch ein Teilnah-
mecoupon abgedruckt, in den die neun gesammelten Lösungen 
einzutragen sind. Dann nur noch den Coupon in den, vom 01. bis 
19. Juli, dafür aufgestellten Briefkasten an unserer Gemein-
schaftshalle Am Oppelsgraben, Horlache 14, einwerfen. Alle 
Gewinner werden dann am Samstag, 25. Juli, auf unserem 
Großen Dorffest im Rahmen des Konzerts „Lieder bei den 
Linden“ ermittelt. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für unsere 
zünftige Mainrother Gastronomie.

Viel Spaß beim Rätseln und viel Glück! 

APRIL - Erster Teil 

Frage 1 

Parallel zur B289 Richtung Mainklein verläuft links und rechts 
des Radweges zum ehemaligen Sportplatz die 400 Meter lange 
Obstbaumallee. Wie viele Bäume -Alt und Jung - stehen dort? 

Frage 2 

Rote Felsen / Rotstein: Welche Jahreszahl ist unterhalb der Buch-
staben R O T H am „Ernst Michel Felsen“ in den Stein gemeißelt? 

Frage 3 

Welche beiden Gegenstände hat der Stuckateur in der Pfarrkirche 
St. Michael in den Deckenfries über der Orgel eingearbeitet? 

- Die Fragen 4 bis 6 folgen im Mai und 7 bis 9 im Juni -

Das Gewinnspiel erfolgt ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Mitglieder des Festausschusses dürfen nicht teilnehmen. 

Anzeige
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Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.2.2020 
auf der Grundlage des Vorentwurfs die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „An der Höhe“ im Ortsteil Buckendorf, Gemarkung 
Buckendorf gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im 
Regelverfahren be-schlossen.

Ortsübliche Bekanntmachung
Dieser Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Veranlassung und Zielstellung:
Bei der Stadt Weismain gingen zwei Bauvoranfragen für die 
Flur-Nrn. 827/1 und 827/2 im südlichen Bereich des Ortsteils 
Buckendorf, Gemarkung Buckendorf, ein. Bei der Prüfung hat 
sich gezeigt, dass sich die Grundstücke im Außenbereich befin-
den. Die Bauvorhaben sind nicht privilegiert und somit gemäß 
§ 35 Baugesetzbuch (BauGB) im Außenbereich nicht zulässig.
Im Sinne einer städtebaulichen Nachverdichtung, in Verlänge-
rung der beidseitig bestehenden Bebauung, sollen drei Baugrund-
stücke geschaffen werden, um den Ortsrand von Buckendorf 
städtebaulich abzurunden. 
Um die Bauvorhaben bauplanungsrechtlich zulässig zu machen, 
soll ein qualifizierter Bebauungsplan „An der Höhe“ im Re-
gelverfahren gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634) aufgestellt und im Parallelverfahren der Flächen-
nutzungsplan für den Geltungsbereich gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
geändert werden.

Umweltbericht
Entsprechend § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Be-
gründung zum Bebauungsplan „An der Höhe“ und wurde durch 
den Landschaftsarchitekten Wolfgang Sack erstellt.
Räumlicher Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich wird im Westen, Süden und Osten von 
intensiv ackerbaulich bewirtschafteten Flächen umrandet.
Im Norden wird er von der vorhandenen Ortsstraße (Flur-Nrn. 
51/1 und 117/4) und den Flur-Nrn. 26 und 33 begrenzt, im 
nordöstlichen Bereich schließen sich weitere Bebauungen des 
Ortsteils Buckendorf an.
Im Osten verläuft direkt am Geltungsbereich der ausgebaute 
öffentliche Feld- und Waldweg mit der Flur-Nr. 735/1 woran 
sich die intensiv ackerbaulich bewirtschaftete Fläche mit der 
Flur-Nr. 735 anschließt.
Im Süden und Westen wird der Geltungsbereich mit folgenden 
Flur-Nrn. begrenzt: 49/1, 41/1, 578, 827, 800, 748, es handelt 
sich hierbei um intensiv ackerbaulich bewirtschafteten Flächen.

Alles Gemarkung Buckendorf.

Frühzeitige Unterrichtung/Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB
Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.2.2020 
die frühzeitige Unterrichtung/Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Unterrichtung/Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 

Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß 
4 Abs. 1 BauGB zur Entwurfsfassung des Bebauungsplans „An 
der Höhe“ im Ortsteil Buckendorf, Gemarkung Buckendorf, nach 
§ 4a Abs. 2 beschlossen.

Die Bauverwaltung wurde mit der Durchführung des Verfah-
rensschrittes beauftragt.

Die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden könnte, 
werden über die Planungsabsicht unterrichtet und zur Äußerung 
im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung aufgefordert.
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit findet im Rahmen einer 
Auslegung 

vom 18.3.2020 bis einschließlich 22.4.2020

im Rathaus der Stadt Weismain, Am Markt 19, 96260 Weismain 
in der Bauverwaltung, II. Stock, Zimmer-Nr. 11, statt.
Der Termin für die Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Schaukas-
ten und auf der Homepage (https://www.stadt-weismain.de/be-
kanntmachungen) eine Woche vorher öffentlich bekannt gemacht.
Die Öffnungszeiten der Stadt Weismain sind:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Vollzug der Baugesetze;
Aufstellung des Bebauungsplans „An der Höhe“ im Ortsteil Buckendorf, Gemarkung Buckendorf gemäß § 2 Abs. 

1 Baugesetzbuch (BauGB) im Regelverfahren mit frühzeitiger Unterrich-tung/Beteiligung der Öffentlichkeit, 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
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Natürlich ist auch eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit nach 
telefonischer Rücksprache möglich.

Auch auf unserer Homepage (https://www.stadt-weismain.de/
rathaus/bauleitplanung/buckendorf/) können die Inhalte des 
Entwurfs des Bebauungsplans „An der Höhe“ jeweils in der 
Fassung vom 18.02.2020 eingesehen werden.
Bestandteile des Vorentwurfs des Bebauungsplans „AN DER 
HÖHE“, die in der Fassung vom 18.02.2020 eingesehen werden 
können:
*  Planzeichnung (M 1:1000) / Festsetzungen durch 
 Planzeichen (Teil A)
*  Übersichtslageplan (Teil B)
*  Begründung (Teil C)
*  Satzungsentwurf (Teil D)
*  Umweltbericht – Teil der Begründung (Teil E)

Vollzug der Baugesetze;
17. Änderung des Flächennutzungsplans im Ortsteil Buckendorf, Gemarkung Buckendorf gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
i. V. m. § 8 Abs. 3 BauGB mit frühzeitiger Unterrichtung/Beteiligung der Öffentlichkeit, gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1

Die Stadt Weismain macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
während der öffentlichen Auslegung Stellungnahmen von jeder-
mann schriftlich abgegeben oder im Fachbereich Bauverwal-
tung, II. Stock, Zimmer-Nr. 11, nach telefonischer Rücksprache 
mündlich zu Protokoll gegeben werden können. Auch Kinder 
und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit.

Hinweis zum Datenschutz: Im Zusammenhang mit dem Daten-
schutz wird darauf hingewiesen, dass das Aufstellungsverfahren 
für einen Bebauungsplan ein öffentliches Verfahren ist und daher 
i. d. R. alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlicher Sit-
zung beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme 
anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig 
zu vermerken.

Stadt Weismain, 09.03.2020, Erster Bürgermeister, Udo Dauer

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.2.2020 auf 
der Grundlage des Vorentwurfs die 17. Änderung des Flächennut-
zungsplans im Ortsteil Buckendorf, Gemarkung Buckendorf 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.

Ortsübliche Bekanntmachung
Dieser Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Veranlassung und Zielstellung:
Bei der Stadt Weismain gingen zwei Bauvoranfragen für die 
Flur-Nrn. 827/1 und 827/2 im südlichen Bereich des Ortsteils 
Buckendorf, Gemarkung Buckendorf, ein. Bei der Prüfung hat 
sich gezeigt, dass sich die Grundstücke im Außenbereich befin-
den. Die Bauvorhaben sind nicht privilegiert und somit gemäß 
§ 35 Baugesetzbuch (BauGB) im Außenbereich nicht zulässig.

Um die Bauvorhaben bauplanungsrechtlich zulässig zu machen, 
soll ein qualifizierter Bebauungsplan „An der Höhe“ im Regelver-
fahren gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
aufgestellt und im Parallelverfahren die 17. Änderung des 
Flächennutzungsplans für den Geltungsbereich gem. § 8 Abs. 
3 BauGB durchgeführt werden.

Umweltbericht
Entsprechend § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Be-
gründung zur 17. Änderung des Flächennutzungsplans und wurde 
durch den Landschaftsarchitekten Wolfgang Sack erstellt.

Räumlicher Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich wird im Westen, Süden und Osten von 
intensiv ackerbaulich bewirtschafteten Flächen umrandet.
Im Norden wird er von der vorhandenen Ortsstraße (Flur-Nrn. 
51/1 und 117/4) und den Flur-Nrn. 26 und 33 begrenzt, im 
nordöstlichen Bereich schließen sich weitere Bebauungen des 
Ortsteils Buckendorf an.
Im Osten verläuft direkt am Geltungsbereich der ausgebaute 
öffentliche Feld- und Waldweg mit der Flur-Nr. 735/1 woran 

sich die intensiv ackerbaulich bewirtschaftete Fläche mit der 
Flur-Nr. 735 anschließt.
Im Süden und Westen wird der Geltungsbereich mit folgenden 
Flur-Nrn. begrenzt: 49/1, 41/1, 578, 827, 800, 748, es handelt 
sich hierbei um intensiv ackerbaulich bewirtschafteten Flächen.
Alles Gemarkung Buckendorf.
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Frühzeitige Unterrichtung/Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB
Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.2.2020 
die frühzeitige Unterrichtung/Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Unterrichtung/Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß 
4 Abs. 1 BauGB zur Entwurfsfassung der 17. Flächennutzungs-
planänderung im Ortsteil Buckendorf, Gemarkung Buckendorf, 
nach § 4a Abs. 2 beschlossen.

Die Bauverwaltung wurde mit der Durchführung des Verfah-
rensschrittes beauftragt.

Die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden könnte, 
werden über die Planungsabsicht unterrichtet und zur Äußerung 
im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung aufgefordert.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung, mit Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung findet im Rahmen einer Auslegung 

vom 18.3.2020 bis einschließlich 22.4.2020

im Rathaus der Stadt Weismain, Am Markt 19, 96260 Weismain 
in der Bauverwaltung, II. Stock, Zimmer-Nr. 11, statt. 

Der Termin für die Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Schaukas-
ten und auf der Homepage (https://www.stadt-weismain.de/be-
kanntmachungen) eine Woche vorher öffentlich bekannt gemacht.

Die Öffnungszeiten der Stadt Weismain sind:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Natürlich ist auch eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit nach 
telefonischer Rücksprache möglich. 

Auch auf unserer Homepage (https://www.stadt-weismain.de/
rathaus/bauleitplanung/buckendorf/) können die Inhalte des 
Entwurfs der 17. Änderung des Flächennutzungsplans jeweils 
in der Fassung vom 18.02.2020 eingesehen werden.

Bestandteile des Vorentwurfs der 17. Flächennutzungsplanän-
derung, die in der Fassung vom 18.02.2020 eingesehen werden 
können:

*  Planzeichnung (M 1:1000) / Festsetzungen durch 
 Planzeichen (Teil A)
*  Übersichtslageplan (Teil B)
*  Begründung (Teil C)
*  Gegenüberstellung mit Verfahrensvermerke (Teil D)
*  Umweltbericht (Teil E)

Die Stadt Weismain macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
während der öffentlichen Auslegung Stellungnahmen von jeder-
mann schriftlich abgegeben oder im Fachbereich Bauverwal-
tung, II. Stock, Zimmer-Nr. 11, nach telefonischer Rücksprache 

mündlich zu Protokoll gegeben werden können. Auch Kinder 
und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit.

Hinweis zum Datenschutz: Im Zusammenhang mit dem Daten-
schutz wird darauf hingewiesen, dass das Aufstellungsverfahren 
für einen Bebauungsplan ein öffentliches Verfahren ist und daher 
i. d. R. alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlicher Sit-
zung beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme 
anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig 
zu vermerken.
Stadt Weismain, 09.03.2020, Erster Bürgermeister, Udo Dauer

Freiwillige Feuerwehr Großziegenfeld

Am 29. Februar fanden bei der Feuerwehr Großziegenfeld Neu-
wahlen statt. Das neue Führungsteam ist:
Erster Vorstand:  Johannes Hübner
Zweiter Vorstand:  Andreas Popp
Erster Kommandant: Frank Hübner
Zweiter Kommandant: Daniel Betz
Wir danken dem bisherigen Vorstand für seine erfolgreiche Arbeit 
und wünschen dem neuen Vorstand eine glückliche Hand bei 
allen Entscheidungen.

Jagdgenossenschaft 
Wunkendorf-Wohnsig

Bei der Jahreshauptversammlung am 05.03.2020 wurde der ein-
stimmige Beschluss gefasst, dass der Jagdpachtschilling für das 
Pachtjahr 2019/2020 nicht ausbezahlt wird. Die Verwendung des 
Jagdpachtschillings und des Guthabens der Jagdgenossenschaft 
wird für allgemeine Belange verwendet.
Wunkendorf, den 07.03. 2020, Popp Hans, Jagdvorsteher

ASB-Seniorenzentrum Weismain

Hauswirtschaftliche Helfer auf 450 Euro-Basis gesucht
Das ASB-Seniorenzentrum in Weismain sucht ab sofort Haus-
wirtschaftliche Helfer in Teilzeit und 450 Euro-Basis. Arbeits-
zeiten nach Absprache. Bewerbung schriftlich oder per Mail 
seniorenwohnheim@asb-coburg.de.

Pflegehilfskräfte in Voll- und Teilzeit gesucht
Das ASB-Seniorenzentrum Weismain sucht ab sofort Pflege-
hilfskräfte in Voll- und Teilzeit. Arbeitszeiten nach Absprache: 
Telefon 09575 981530, oder ASB Weismain, Schwarzer Weg 6, 
96260 Weismain.

Wald 0,88 ha zu verkaufen
70-jähriger Mischbestand, gute Zufahrt, im Raum Weismain 
Telefon (01 72) 8 18 23 94

Kleinanzeige
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Kath. Pfarreien Arnstein, 
Modschiedel und Weismain

Es ist eine besondere Situation, die auch zu besonderen Maßnah-
men zwingt. Nach Maßgabe des Staates und der Diözese sind alle 
gottesdienstlichen Feiern bis einschließlich 19. April auszusetzen.
Darunter fallen von unserer Seite Palmsonntag, Karfreitag, 
Ostern und Erstkommunionfeiern. Es finden in dieser Zeit auch 
keine Kindergottesdienste statt.
Da wir nicht wissen, wie der Verlauf der Infektionsrate, Ge-
schwindigkeit und Schwere uns treffen wird, wollen wir einen 
größeren Zeitraum vornehmen, um die Erstkommunionfeiern 
anzusetzen.
Sie finden nach den Pfingstferien wie folgt statt:
Sonntag, 14. Juni in Weismain
Sonntag, 21. Juni in Arnstein
Sonntag, 28. Juni in Modschiedel.
Am Samstag, 9. Mai, findet um 17.30 Uhr der verschobene 
Vorstellungsgottesdienst der Firmlinge statt.
Am Sonntag, 17. Mai, findet um 10.00 Uhr ein Familiengottes-
dienst in der Pfarrkirche statt.
Am Samstag, 30. Mai, soll wie geplant die Seelsorgebereichs-
wallfahrt mit Gottesdienst an der Steinernen Hochzeit stattfinden 
(so hoffen wir es zumindest im Moment).

Achten wir aufeinander mit Gottvertrauen!
Birgit Janson

Evangelische Kirchengemeinde 
Buchau mit Weismain

Freitag, 24. April
15.00-16.30 Uhr Kinderstunde im Gemeindehaus Buchau

Samstag, 25. April
14.00 Uhr Andacht zum Ökumenischen Friedensgebet in der 
Christuskirche Weismain
17.30 Uhr Abschlussgottesdienst zum ökumenischen Friedens-
gebet in der kath. Stadtpfarrkirche St. Martin

Ökumenisches Friedensgebet
Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde laden 
am 25. April gemeinsam zum ökumenischen Friedensgebet in 
Weismain ein. Es beginnt in der evangelischen Christuskirche 
um 14.00 Uhr mit einer Andacht. Predigen wird Prof. Joachim 
Kügler. Danach geht es gemeinsam zum Kastenhof, in den 
Schönbornsaal, wo Kaffee und Kuchen (für alle kostenlos) 
bereitstehen. Für die Kinder gibt es ein Kreativangebot. Um 
17.30 Uhr beginnt der festliche Abschlussgottesdienst in der 
kath. Stadtpfarrkirche, predigen wird dann Pfarrerin Claudia 
Jobst. Alle, denen Mitmenschlichkeit, Frieden und Integration 
ein Herzensanliegen sind, können an diesem Tag ein Zeichen 
setzen - gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit, für ein 
gutes Miteinander am Obermain!

Sonntag, 26. April
9.00 Uhr Gottesdienst in Buchau
--- kein Gottesdienst in Weismain

Montag, 27. April
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung in der Christuskirche Weis-
main

Pilgerfahrt nach Altötting

Die Pfarrei weist auf die Pilgerfahrt mit dem Bus nach Altötting 
hin, die am Samstag, 9. Mai, stattfindet. Die Abfahrt ist um 5.00 
Uhr an der Weismainer Stadtpfarrkirche.
Marianne Marzog, Am Markt 24, 96260 Weismain, nimmt unter 
Telefon 09575 7426 Anmeldungen ab sofort entgegen.

M. Herbst
Lichtenfelser Straße 57

96224 Burgkunstadt
Tel. 09572 / 38 64 96

KFZ-Meisterbetrieb • Reparaturen aller 
Fabrikate • Karosserie und Lack • 

Unfallinstandsetzung

KFZ - Service

Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

coprint.de

Liebe Kunden
wir haben weiterhin für Sie geöffnet.

Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir 
Sie jedoch bitten, uns nur zu besuchen, wenn es 
unbedingt nötig ist. Bitte vereinbaren Sie hierzu 
telefonisch mit uns einen Termin.

Nutzen Sie für Aufträge und Angebote haupt-
sächlich Internet, Telefon, Fax, Mail oder 
Messenger, um mit uns in Kontakt zu treten.

Abholungen stellen wir Ihnen gerne bereit, dazu 
sollten Sie sich auf jeden Fall vorher telefonisch 
mit uns in Verbindung setzen, ansonsten können 
wir auch gerne liefern.

 Bleiben Sie gesund - 
  gemeinsam kommen wir da durch!

Kontaktdaten:
Telefon  09572 / 3816-0
Fax  09572 / 3816-10
Mail:       info@coprint.de
Facebook: https://www.facebook.com/
 DruckereiCoprint/
Internet: www.coprint.de
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Kindergarten Arnstein

Arnstein Helau!
Über einen besonderen Besuch durften sich die Eisbärenkinder 
aus Arnstein freuen. Mit einem kräftigen „Arnstein Helau!“ 
begrüßten alle das Weismainer Prinzenpaar. Zusammen mit 
den „Kindern aus dem Zirkus“ verbrachten „Tatjana I.“ und 
„Dietmar I.“ ein paar wundervolle Stunden bei uns im Kinder-
garten. Bei gemeinsamen Liedern und Tänzen kam eine tolle 
Faschingsstimmung auf. Danach folgte ein Fotoshooting mit 
dem Prinzenpaar. Nach alter Tradition gab es natürlich noch 
Süßes vom Prinzenpaar.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal für den netten 
Besuch beim Weismainer Prinzenpaar.

 

Öffnungszeiten 
Mo – Do 7.30 – 16.00 Uhr
Fr 7.30 – 13.30 Uhr
Mittagessen
abwechslungsreich und frisch zubereitet
Nachmittagsangebote
täglich wechselnd
Angebote der Frühförderung
im Kiga. durch spezielle Therapeuten
Musikschule im Haus

Auf Ihr Kommen freuen sich Ute Dechant, Kindergartenleiterin 
und ihr Team mit allen Eisbärenkindern
Telefon 09575 980102
E-Mail kiga.arnstein@stadt-weismain.de

KinderpflegerIn in Teilzeit - vormittags gesucht
Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine Kinder-
pfleger/in mit 20 - 25 Stunden am Vormittag als Schwanger-
schaftsvertretung in unserer Kinderkrippe.
Geplante Arbeitszeiten sind am Vormittag zwischen 08.00 
und 14.00 Uhr.
Genaueres wird - in Absprache - im Dienstplan geregelt.                                                                                              
Die Stelle wird vorerst befristet, wobei eine spätere Über-
nahme möglich ist. Die Zugehörigkeit zur Kirche sowie eine 
positive und engagierte Einstellung setzen wir ebenso voraus, 
wie die Bereitschaft zur verantwortungsvollen Zusammen-
arbeit mit Kindern, Eltern und Kolleginnen. Wir bieten eine 
Vergütung entsprechend dem Tarif der Bayer. (Erz-) Diözesen 
(ABD), ein engagiertes Mitarbeiterteam und eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden ab sofort 
erbeten an:
Kath. Kindergarten St. Anna, Frau Karin Vonbrunn, Bgm.-
Rothlauf-Straße 6, 96260 Weismain, www.kindergarten-
weismain.de, Tel. 09575/7484 E-Mail: st-anna.weismain@
kita.erzbistum-bamberg.de

Lustige Faschingsgaudi - Kaulhaazia Helau!!
Wie jedes Jahr fand am 
Donnerstagnachmittag der 
Hort Fasching in St. Anna 
statt. 

Die Hortis liesen es bei lau-
ter Musik g‘scheit krachen 
– Tänze, Spiele und jede 
Menge Spaß standen auf 
dem Programm. Leckere 
Hörnchen zur Stärkung und 
natürlich Kamelle und an-

dere Leckereien! Aus-
gelassen feierten die 
Hortkinder durch den 
Nachmittag.
Am Freitagvormittag 
hieß es in St. Anna 
– Ausnahmezustand 
großes Halligalli und 
kleines Halligalli. Die 
Krippe veranstaltete 
ihre eigene Faschingsparty und kam nur punktuell zur Faschings-
gaudi der Kindergartenkinder dazu. Etwas leisere Musik und 
nicht ganz so viel Toberei, dafür trotz allem jede Menge Spaß, 

Spiele und Leckereien!
Im Kindergarten herrschte 
einmal wieder „Ausnah-
mezustand“ - lustige, laute 
Musik, jede Menge lachen-
der und tobender Kinder, 
rennen - springen - tanzen 
- im Kreise drehen, ...  Alles 
was Spaß macht und auspo-

wert. Klassische Spiele wie Brezen Schnappen, Zeitungsrutschen, 

KiTa St. Anna, Weismain
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die Reise nach Jerusalem oder Schaumkuss-Wettessen durften 
natürlich auch nicht fehlen. 
Was sollen wir sagen – es war fantastisch!

Kindergottesdienst mit Aschenkreuz 
Aschermittwoch ist das Ende des Faschings und gleichzeitig auch 
der Beginn der Fastenzeit. Fastenzeit ist eine Zeit in der wir inne 
halten, in der wir unser tägliches Tun überdenken und vielleicht 
auch bewusst etwas anders machen als sonst.
Diese Zeit des freiwilligen Verzichts ist eine gute Möglichkeit 

über sich selbst und das 
eigene Verhalten nach-
zudenken. Auf was sollte/
möchte ich verzichten? 
Kein Streit mehr, nicht 
so oft die Mama ärgern, 
weniger Handy/Tablett/
Computer, öfter mal Zeit 
für das Geschwisterchen, 
keine Süßigkeiten, oder 
oder oder – es gibt auch 

für Kinder viele Möglichkeiten in der Fastenzeit. Wichtig ist 
dabei, dass man sich bewusst macht warum man etwas tut und 
warum es vielleicht auch mal gut wäre Dinge nicht oder anders 
zu tun. Der liebe Gott hat uns die Fähigkeit des freien Willens 
geschenkt. Er liebt die Menschen und hat ihnen ein gutes Herz 
gegeben. Mit diesem Herzen wollen wir unser Handeln über-
prüfen und vielleicht auch die eine oder andere Verhaltensweise 
anpassen. Im diesjährigen Aschermittwochsgottesdienst ging es 
genau um diese Thematik.
Wir räumen die Sachen vom Fasching auf und bereiten uns auf 
die Zeit des Fastens vor. Wir denken darüber nach ob wir unser 
gutes Herz auch voll entfalten und wofür wir dankbar sind!
Mit dem Aschenkreuz hat Pfarrer Gerhard Möckel und Pasto-
ralreferentin Birgit Janson die Kinder gesegnet. Sie zeichneten 
mit geweihter Asche ein Kreuz auf die Stirn und sprachen 
dabei: „Gott segne Dich!“. Dieses sichtbare Zeichen von 
Gottes Zuwendung erfreute die Kinder sehr! Auch die anderen 
Gottesdienstbesucher kamen nach vorne um das Aschenkreuz zu 
erhalten. Herr Pfarrer Gerhard Möckel äußerte sich erfreut am 
Ende des Gottesdienstes: „Wir freuen uns, dass so viele Kinder 
und Besucherinnen und Besucher zu unserem Kindergottesdienst 
gekommen sind. Vielen Dank für Euer Kommen. Danke liebe 
St. Anna Kindergartenkinder für neueren tollen musikalischen 
Beitrag!“  „Und damit Ihr Euch daran erinnert, dass er Euch ein 
gutes Herz geschenkt hat, dürfen sich alle Kinder ein „gutes Herz“ 
aus der Schatzkiste mit nach Hause nehmen.“ verabschiedete 
Frau Birgit Janson die Kinder.

Tupper spendet Tröstebär
Die Tupperware Bezirkshandlung Coburg mit Frau Elke Erhardt-
Buckreus hat in Zusammenarbeit mit der Kinderhilfe Eckental 
Tröstebären zur Verfügung gestellt.
Über einen dieser niedlichen Teddys durfte sich der Kindergarten 
St. Anna freuen.
Frau Sonja Vierneusel überreichte den Bären im Namen von 
Tupperware und überbrachte liebe Grüße ihrer Kolleginnen. 

„Wir freuen uns, wenn unser Teddy dem einen oder anderen Kind 
Trost spenden kann!“ 
Kindergartenleitung Frau Karin Vonbrunn bedankte sich 

im Namen der Einrichtung ganz 
herzlich!
„Der Bär darf bei unserem Ersten 
Hilfekasten wohnen, dann ist er 
immer zur Stelle falls er mal ge-
braucht würde!“

Tröstebär soll Tränen trocknen 

KiTa „Kinderzeit“, Weismain

Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort – eine Einrichtung 
für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren

Empfang des Aschekreuzes
Zum Beginn der Fasten-
zeit besuchten die Pädago-
ginnen der Einrichtung mit 
den Kindern den Gottes-
dienst am Aschermittwoch 
in der kath. Pfarrkirche. 
Anschaulich erklärte die 
Pastoralreferentin Birgit 
Janson, dass nun die Fa-

schingszeit vorbei und es 
an der Zeit ist, die übrig ge-
bliebenen Sachen der när-
rischen Zeit wegzupacken: 
verschiedene Knabbereien, 
Konfetti usw.  
Als Frau Janson auch den 
Zauberstab wegpacken 
wollte, tauchte die Frage 
auf, ob der Stab nicht etwas mit der Fastenzeit zu tun haben 
könnte. Wir sollen zwar nicht verzaubert werden in der Fasten-

zeit, aber unser Herz verändern 
lassen, damit wir Gutes denken 
und tun.

Und zum Zeichen der Buße 
und Umkehr bzw. Verwandlung 
bekam jedes Kind und jede 
Pädagogin von Frau Janson und 

Herrn Pfarrer Möckel ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet.
Nach den Fürbitten, die von den Hortkindern gelesen wurden, 
und dem Segen durfte sich jedes Kind ein kleines Herz mit nach 
Hause nehmen.

Besuch im Dampflok-Museum
Nachdem die Kinder in der KiTa sich intensiv mit dem The-
ma „Eisenbahn früher und heute“ auseinandergesetzt hatten, 
planten die Pädagoginnen 
eine Fahrt mit der Eisen-
bahn nach Neuenmarkt-
Wirsberg.
Schon das Warten am Bahn-
steig in Burgkunstadt und 
dann das Einsteigen waren 
eine aufregende Sache. 
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Dabei hatten die Pädago-ginnen alle Hände voll zu tun, um den 
Kindern ein schnelles und gefahrloses Einsteigen zu ermöglichen, 
denn für den Lokomotivführer gibt es genaue Zeitvorgaben, wie 
lange er im Bahnhof halten darf.

Für viele Kinder war es die 
erste Bahnfahrt in ihrem 
Leben und sie genossen 
die Fahrt mit der Eisen-
bahn in vollen Zügen und 
waren fasziniert davon, 
wie schnell die Landschaft 
an ihnen vorbeiflitzte.

In Neuenmarkt angekom-
men, ging es über eine Brü-
cke zum Museum. Dabei 
staunten die Kinder über 
die vielen Gleise an diesem 
Eisenbahn-Knotenpunkt. 
„Hier sind ja 12 Schienen 
nebeneinander!“, stellte 
Matheo fest, nachdem er die Gleise gezählt hatte.

Eine Zugfahrt macht 
hungrig. So nahmen die 
Kinder im Museum erst 
einmal auf den Bänken 
des Nostalgie-Bahnhofs 
Platz und ließen sich ihre 
Brotzeit schmecken.
Dabei schauten sie (im 
Film) einer Dampfloko-

motive zu, wie sie mit viel 
Getöse durch die Landschaft 
fuhr.
Bei der anschließenden Füh-
rung durch das Museum 
konnten die Kinder in das 
Innere einer „aufgeschnitte-
nen“ Dampflok sehen und 
die Museumsleiterin erklärte 
ihnen, wie früher in der „Feuerbüchse“ 
Kohle verfeuert und der Wasserdampf 
in den Rohren erhitzt wurde.
Von den riesengroßen Rädern der 
Lokomotiven waren die Kinder sehr 
beeindruckt.
In einer sehr gut gemachen Animation 
konnten die Kinder sehen und auch 
hören, wie die Kohle in der „Feuer-
büchse“ verbrennt, der Wasserdampf 
in den Rohren heißer und heißer wird und schließlich die Räder 
von der Dampfkraft angetrieben werden und sich immer schneller 

drehen.
Auch im Freien gab es noch 
viel Interessantes zu sehen: 
Das riesige Drehkreuz, mit 
dem früher die Lokomotiven 
in die einzelnen „Garagen“ 
gebracht wurden, wenn sie 
repariert werden mussten 

und auch den Kohlenhof, wo früher die Kohle in den Tender und 
das Wasser in die Lokomotiven gefüllt wurden.
Vielen Dank an den Förderverein, der die Kosten für die 
Zugfahrt und den Eintritt für das Museum übernommen 
und damit den Kindern viele interessante Einblicke in die 
Welt der Dampflokomotiven ermöglicht hat.

Andacht mit Frau Pfarrerin Claudia Jobst
Einmal im Monat 
kommt Frau Jobst in 
die KiTa, um mit den 
Kindern eine kleine 
Andacht zu gestal-
ten. Diesmal hatte 
sie einen großen 
schweren Beutel mit 
Sand mitgebracht. 
Anschaulich erzählte 

sie die biblische Geschichte von Elkana und Hanna, die sich so 
sehr ein Kind wünschten und ihnen dann nach vielen Jahren des 
Betens und Wartens endlich ein Sohn geschenkt wurde, den sie 
Samuel nannten.
Samuel wurde später ein wichtiger Mann im Volk Israel. Und 
als sich die Israeliten einen König wünschten, bekam Samuel 
die Aufgabe, Saul – und später David – zum König zu salben.
Aufmerksam lauschten die Kinder der Erzählung von Frau Jobst.
Mit dem gemeinsam gesprochenen Vaterunser und dem Segen 
beendete Frau Jobst die kleine Andacht.

Elfi Bienlein, KiTa-Leitung, Telefon 09575 981720, E-Mail 
kitakinderzeit@t-online.de

Neues aus der Kindertagesstätte 
Juraparadies Stadelhofen

Projektabschluss
Am 20.02.2020 luden unsere Forscherkinder ihre Eltern und 
Großeltern zu uns in die Kita ein. Grund dafür war der Pro-
jektabschluss „Frederik, die kleine Feldmaus“. Über mehrere 
Monate erlangten die Kinder ein großes Wissen rund um das 
Thema „Die Maus“ und inhaltliche Einheiten über das Bilderbuch 
„Frederik“. Hierbei ist es wichtig, alle Kompetenzbereiche mit 
einzubeziehen.

Begonnen hat alles mit einem Schattenspiel von Frederik. Die 
„Forscher“ zeigten ihr spielerisches Können durch Nachspie-
len des Bilderbuches von Frederik und die Mädels gaben eine 
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musikalische Einlage in Form eines Farbtanzes. Anschließend 
erklärten alle Forscher ihren Eltern anhand einer Ausstellung, 
was sie alles gelernt haben.

Herzlichen Dank an Familie Kraft für die Sachspenden und an 
alle Eltern, die unsere Holzwerkstatt mit Materialien unterstützen.

Jutta Will (KiTa-Leitung) und Team / Bernadette Schmitt

Anmeldung für das 
Gymnasium Burgkunstadt

Im Mai findet die Anmeldung für die Aufnahme in die fünfte 
Klasse des Gymnasiums Burgkunstadt statt. Hierzu gibt die 
Schule folgende Hinweise:
Anfang Mai 2020 erhalten alle Kinder, die eine vierte Klasse 
besuchen, ein Übertrittszeugnis. Voraussetzung für die Anmel-
dung ist der erfolgreiche Besuch der vierten Jahrgangstufe der 
Grundschule. Die zur Aufnahme angemeldeten Schülerinnen 
und Schüler dürfen am 30. September 2020 das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben.
Eltern, die ihr Kind nicht aus der 4. Grundschulklasse, sondern 
aus der 5. Klasse der Realschule oder Mittelschule für das Gym-
nasium anmelden wollen, informieren bitte das Gymnasium 
hierüber möglichst bald formlos. Eine endgültige Anmeldung 
erfolgt mit dem Jahreszeugnis. Die Realschulkinder brauchen hier 
in den Fächern Deutsch und Mathematik einen Notendurchschnitt 
von 2,5, Mittelschulkinder von 2,0.
In die fünfte Klasse des Gymnasiums können also Kinder der 
vierten Klasse der Grundschule oder der fünften Klasse der 
Realschule oder Mittelschule angemeldet werden. Wer von 
der Grundschule im Übertrittszeugnis das Gesamturteil „für 
ein Gymnasium geeignet“ erhält, wird ohne Probeunterricht 
aufgenommen.
Wer nicht in dieser Weise beurteilt wird, kann trotzdem ange-
meldet werden, wenn er außerdem am Probeunterricht (19., 20. 
und 22. Mai 2020) teilnimmt. Im Falle der Erkrankung muss dies 
der Schulleitung bis Dienstag, 19. Mai 2020, 8.00 Uhr, durch ein 
ärztliches Attest mitgeteilt werden.
Für Kinder aus der 5. Klasse der Mittel- und Realschule ist kein 
Probeunterricht vorgesehen.

Anmeldungen für den Übertritt in die fünfte Klasse:
Montag, 11. Mai 2020, bis Freitag, 15. Mai 2020, im Sekreta-
riat der Schule durch einen Erziehungsberechtigten, und zwar 
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 
8.00-12.00 Uhr.

Zur Einschreibung sind erforderlich:
• Geburtsurkunde des Kindes oder Familienstammbuch (Origi-
nale) nur zur Einsicht
• Übertrittszeugnis der Grundschule
• zwei Passbilder für die Erstellung eines Schülerausweises und 
Fahrkarte
• Bei geschiedenen/getrenntlebenden Eltern muss bei der An-
meldung das Einverständnis des zweiten Erziehungsberechtigten 
vorgelegt werden bzw. bei alleinigem Sorgerecht das Sorge-
rechtsurteil.

Das Anmeldeformular und ergänzende Hinweise sind ab An-
fang Mai auch auf der Homepage der Schule verfügbar (www.
gymnasium-burgkunstadt.de). Ebenso kann der Erfassungsbogen 
für die Busfahrkarte bereits online vorab ausgefüllt werden.

gez. Lydia Münch, OStDin , Schulleiterin
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gym-
nasium
Kirchleiner Straße 18, 96224 Burgkunstadt
Telefon 09572/38609-0
Telefax 09572/38609-20
E-Mail verwaltung@gymnasium-burgkunstadt.de

Erzbischöfliches Abendgymnasium 
Bamberg

Berufsbegleitend im Abendunterricht zum Abitur! Besuchen Sie 
unseren Info-Abend am Montag, 27. April 2020 um 18.00 Uhr!
www.abendgymnasium-bamberg.de

Mein Abitur? Mach ich am Abend!Mein Abitur? Mach ich am Abend!

abendgymnasium-bamberg.de
Heinrichsdamm 32 a

Infoabend
Infoabend  

Mo 27.04.2020
Mo 27.04.2020

18:00 Uhr
18:00 Uhr

ELEKTRO HOFMANN
96142 Hollfeld • Krögelstein 114
Telefon: 09274/95091 • Fax 95092
 Elektroinstallation  Fernsehen  SAT-Anlagen  Beratung - Planung 
- Ausführung  Kundendienst  Haushalt- und Einbaugeräte
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Volkshochschule im Landkreis 
Lichtenfels e.V.

Das Frühjahr/Sommerprogramm 2020 der vhs Lichtenfels ist on-
line unter www.vhs-lif.de zu finden. Die gedruckten Programme 
liegen ab 18. Februar in den Rathäusern, Banken und im Land-
ratsamt kostenfrei aus. Auf der Facebook-Seite „vhs Landkreis 
Lichtenfels e. V.“ sind aktuelle Beiträge und Informationen rund 
um die Volkshochschule zu lesen.

Anmeldungen sind für alle Veranstaltungen erforderlich und er-
leichtern der vhs die Organisation. Diese sind online, telefonisch 
0170-5275365 oder per E-Mail vhs.altenkunstadt-weismain@t-
online.de möglich.

Aus gegebenem Anlass werden aktuell alle vhs-Veranstaltungen 
bis einschließlich Ende der Osterferien, d. h. bis Sonntag,        
19. April 2020, abgesagt.

Für die Außenstelle Altenkunstadt/Weismain werden im April 
folgende Veranstaltungen angeboten:

AK61001 - Zumba® Kids für 7 bis 11-Jährige
Termine: 11x Montag, 20.04. bis 06.07.2020, 15:00 bis 16:00 Uhr
Veranstaltungsort: Kolpinghaus Weismain, Kolpingplatz 1
Teilnahmegebühr: 44,00 € (ab 5 TN)

A23001 - Tanzkurs (Grundtanzkurs für Anfänger und Wieder-
einsteiger)
Termine: 6x Dienstag, 21.04. bis 26.05.2020, 19:00 bis 20:30 Uhr
Veranstaltungsort: Kolpinghaus Weismain, Kolpingplatz 1
Teilnahmegebühr: 50,00 € (ab 12 TN)

A33005 - UHU’s (Unter HUndert) - aktiv und fit im Alter
Termine: 6x Dienstag, 21.04. bis 26.05.2020, 10:45 bis 11:45 Uhr
Veranstaltungsort: Umweltstation Weismain, Kirchplatz 11
Teilnahmegebühr: 20,00 € (ab 8 TN)

A33009 - Kick Power – TaeBo
Termine: 5x Donnerstag, 23.04. bis 28.05.2020, 18:00 bis 19:00 Uhr
Veranstaltungsort: Carpe Diem Weismain, Pater-Otto-Hopfen-
müller-Straße 1
Teilnahmegebühr: 20,00 € (ab 8 TN)

A32003 - Little Italy in der Backstube
Termin: 1x Samstag, 25.04.2020, 10:00 bis 14:00 Uhr
Veranstaltungsort: Bäckerei Schäfer Weismain
Teilnahmegebühr: 16,00 € (ab 8 TN) zzgl. Lebensmittelkosten

Stadtbücherei Sankt Martin

Stadtbücherei und Corona
Wegen des Coronavirus bleibt die Weismainer Stadtbücherei 
vorerst bis Sonntag, 19. April, geschlossen. Alle ausgeliehenen 
Medien wurden bereits bis zum 13. Mai 2020 verlängert.

Stadtbücherei St. Martin
Kirchplatz 9
Telefon 09575 981056
E-Mail Andrea.Goeldner@stadt-weismain.de

coprint.de
Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

Umweltstation des Landkreises 
Lichtenfels

Kirchplatz 11, 96260 Weismain
Telefon 09575 921455
Telefax 09575 921459
E-Mail umweltstation@landkreis-lichtenfels.de
Internet www.umweltstation-weismain.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr

BRK-Jugendtreff PINS
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Blutspendetermin des BRK

Die nächste Gelegenheit zum Blutspenden besteht in Weismain 
am

Freitag, 3. April,
von 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr

in der Abt-Knauer-Grundschule, Bgm.-Rothlauf-Straße 8
Bitte halten Sie unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen 
ein. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes weist 
darauf-hin, dass zu jeder Spende unbedingt der Blutspenderpass 
benötigt wird. Bitte bringen Sie zumindest aber einen Lichtbild-
ausweis (Per-sonalausweis, Reisepass oder Führerschein) mit. 
Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis.
Weitere Informationen und Termine für Spender können Sie gerne 
unter www.blutspendedienst.com im Internet abrufen. 

Blutspendetermin der Helfenden 
Franken

Am Donnerstag, 26. März, findet von 16.30 bis 19.30 Uhr im 
Pfarrzentrum Weismain, Häfnergasse 4, der nächste Blutspen-
determin statt. Dieser wird durch das Institut für Transfusions-
medizin Suhl gGmbH durchgeführt. Die weitere Betreuung 
übernehmen die Helferinnen und Helfer der „Helfenden Fran-
ken“, die alle Spender mit Kaffee, Kuchen, belegten Brötchen 
und Obst versorgen.

Angesichts der Entwicklung von COVID-19 (Coronavirus) 
agieren wir als Blutspendedienst höchst vorsorglich, um unsere 
Betriebsfähigkeit zu erhalten und damit unseren Versorgungs-
auftrag auch weiterhin erfüllen zu können. 

Zahnärztlicher Notfalldienst
in den Kreisen Lichtenfels und Kulmbach

28. und 29. März
Dr.  med. dent. Sibylle Auxel, St.-Veit-Straße 1, 
96250 Ebensfeld, Tel. 09573 1011

4. und 5. April
Dr. Axel Christiansen, Viktor-v.-Scheffel-Straße 4, 
96231 Bad Staffelstein, Tel. 09573 6897

10. April
Steffen Kaczmarczyk, Kirchplatz 4, 96247 Michelau, 
Tel. 09571 8145

11. und 12. April
Dr. Dieter Kluge, Jägerstraße 8, 96247 Michelau, 
Tel. 09571 88496

13. April
Petra Kluge, Jägerstraße 8, 96247 Michelau, Tel. 09571 88496

18. und 19. April
Thomas Dumstrey, Bahnhofstraße 14, 96231 Bad Staffelstein, 
Tel. 09573 7323

25. und 26. April
Dr. Sabine Eichelsdörfer, Kronacher Straße 1, 
96215 Lichtenfels, Tel. 09571 95240

Der zahnärztliche Notdienst in Oberfranken erstreckt sich auf 
die Behandlungszeit in der Praxis von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. In der übrigen Zeit besteht 
Rufbereitschaft.
Unter www.notdienst-zahn.de kann der zahnärztliche Not-
dienst jederzeit aktuell abgerufen werden.

Menschen mit grippalen oder Erkältungssymptomen, bitten wir 
von einer Blutspende Abstand zu nehmen und den Blutspende-
termin NICHT zu betreten. Die anwesenden Ärzte werden Sie 
in diesen Fällen NICHT zur Spende zulassen. Wenn Sie sich 
krank fühlen oder Verdacht auf Coronavirus besteht, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an das Gesundheitsamt. 
Wir wünschen Ihnen schnelle Genesung!

Auch sollten Sie den Blutspendetermin NICHT betreten: 
-  wenn Sie mit in Quarantäne befindlichen Personen oder zu 

einem Verdachtsfall Kontakt hatten oder
-  wenn Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben (siehe 

Länderliste).

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns, Sie auf einem der 
kommenden Blutspendetermine wieder begrüßen zu können.
Ihr Team vom ITMS www.blutspendesuhl.de

NordJURA-Museum

Kirchplatz 7, 96260 Weismain
Telefon 09575 9220-12
Telefax 09575 981053
E-Mail Andrea.Goeldner@stadt-weismain.de

Coronavirus
Wegen des Coronavirus ist das Weismainer Museum bis Sonntag, 
19. April, geschlossen. Es entfällt damit auch die Eröffnung der 
Sonderausstellung der fröhlichen Hühner der KiTa-Kinderzeit. 
Natürlich planen wir, die Ausstellung zu einem späteren Zeit-
punkt zu zeigen.

Der 100-jährige Kalender

Der 100-jährige Kalender von Abt Mauritius Knauer prophezeit 
für April 2020 (im Jahr des Monds):
Vom 1. bis zum 9. ist es windig und trüb mit Regen. Der 10. und 
11. sind schöne warme Tage, am 12. und 13. regnet es stark, vom 
14. bis 20. ist es rauh und kalt. Vom 21. bis 25. ist das Wetter 
schön, aber etwas windig. Vom 26. bis zum Monatsende fällt 
Regen.

coprint.de
Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de
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Rettungsdienst
Bei allen Notfällen, die plötzlich aufgetreten sind, die auf-
grund einer Verletzung oder einer Erkrankung entstanden sind 
oder die eine Gefahr für den Menschen bedeuten, erreichen Sie 
unter der 112 den Rettungsdienst und den Notarzt.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Welche Ärzte Bereitschaftsdienst haben, kann über die Ruf-
nummer 116 117 erfragt werden.

CARITAS-SOZIALSTATION 
Marktplatz 20 - 96224 Burgkunstadt

Telefon 09572 / 2626
 Kranken- und Altenpflege  warmes Mittagessen
 hauswirtschaftliche Hilfen  Beratung / Vermittlung
 Pflegehilfsmittelverleih  Mobiler Sozialer Hilfsdienst

Information

Apotheken-Notdienst im Landkreis Lichtenfels
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 8.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.

6., 18., 30. April
Obermain Apotheke, Bahnhofstr. 24, 
96224 Burgkunstadt, 
Tel. 09572 6099370

26. März, 7., 19. April
Rodach-Apotheke, Bahnhofstr. 56, 
96257 Redwitz, Tel. 09574 8569

27. März, 8., 20. April
Frankenwald-Apotheke, Bahnhofstr. 
21, 96328 Küps, Tel. 09264 9770

28. März, 9., 21. April
Stadt-Apotheke, Lichtenfelser Str. 1, 
96224 Burgkunstadt, Tel. 09572 1416

29. März, 10., 22. April
Jura-Apotheke, Stadtgraben 1, 
96260 Weismain, Tel. 09575 921515

30. März, 11., 23. April
Kobold-Apotheke, Am Markt 21, 
96260 Weismain, Tel. 09575 229

31. März, 12., 24. April
Marcus-Apotheke, Theodor-Heuss-Str. 
40, 96264 Altenkunstadt, 
Tel. 09572 1274

1., 25. April
Franken-Apotheke, Schwürbitzer Str. 5, 
96275 Marktzeuln, Tel. 09574 8531

2.April
Eulen-Apotheke, Plärrer 1, 
96247 Michelau, Tel. 09571 88667

14., 26. April
Vitale Kloster Apotheke e.K., 
Marktplatz 14, 96242 Sonnefeld, 
Tel. 09562 98420

3., 13., 15., 27. April
Franken-Apotheke, Hauptstr. 33, 95336 
Mainleus, Tel. 09229 9595

4., 16., 28. April
Apotheke am Rathaus, Am Rathaus 10 
a, 96328 Küps, Tel. 09264 7666

5. April
Stadt Apotheke, Marktplatz 6, 96231 
Bad Staffelstein, Tel. 09573 96230

17. April
Abakus-Apotheke, Bamberger Straße 
47, 96231 Bad Staffelstein, 
Tel. 09573 3318500

29. April
Schloss Apotheke, Friedrich-Ebert-
Straße 67, 96215 Lichtenfels, 
Tel. 09573 71003

Apotheken-Notdienst 
in Kasendorf, Thurnau, Hollfeld u. a.

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 8.30 Uhr früh und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.

29. März, 3., 6. u. 7., 15. April
Kasendorf: Brunnen-Apotheke, 
Marktplatz 14, Tel. 09228 99070

30. u. 31. März, 8., 16., 24. April
Hollfeld: Kobold-Apotheke, 
Salvatorstr. 2, Tel. 09274 8288

1., 9., 17., 25. April
Thurnau: Schloss-Apotheke, 
Hopfenleithe 4, Tel. 09228 608

2., 10., 18., 26. April
Hollfeld: Stadt-Apotheke, 
Steinweg 18, Tel. 09274 215

26. März, 11., 19., 23., 27. u. 28. April
Glashütten: Ahorn-Apotheke, 
Alte-Bayreuther-Str. 3, 
Tel. 09279 97070

27. März, 4., 12., 20. u. 21., 29. April
Neudrossenfeld: Apotheke am Schloss-
berg, Burgstr. 1, Tel. 09203 553
Waischenfeld: Stadt-Apotheke, 
Hauptstr. 11, Tel. 09202 235

28. März, 5., 13. u. 14., 22., 30. April
Ahorntal: Sophien-Apotheke, 
Kirchahorn 55, Tel. 09202 1700
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Veranstaltungen
Veranstaltungen

Vereinsnachrichten

22.04.2020 14.00 Uhr Vortrag von Herrn Renczes Weismain, Pfarrzentrum
Seniorenclub St. Martin

23.04.2020 18.30 Uhr Hl. Amt zum Patronatsfest Kaspauer, Kapelle St. Georg
Katholische Pfarrei Weismain

24.04.2020 19.00 Uhr Bürgerversammlung Weismain, Abt-Knauer-Grundschule
Stadt Weismain

25.04.2020 ab 14.00 Uhr Friedensgebet Weismain, Schönborn-Saal im Kastenhof
Evang. Kirchengemeinde Buchau/Weismain

25.04.2019 15.00 Uhr Mitgliederversammlung Arnstein, Gasthof „Frankenhöhe“
Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW)

25.04.2020 15.30 Uhr SCW Obermain : TSV Weißenbrunn Weismain, Waldstadion
SCW Obermain, Herren Kreisliga

26.04.2020 16.00 Uhr SV Merkendorf : SC Jura Arnstein Memmelsdorf, Richard-Wagner-Arena
SC Jura Arnstein, Herren Bezirksliga

30.04.2020 19.30 Uhr Konzert des Ural Kosaken Chors Weismain, Pfarrkirche St. Martin
Ural Kosaken Chor

Sängerkranz Weismain 1860 e.V.

Wenn Sie Lust haben, in einem Chor zu singen, besuchen Sie 
uns zu einer Probesingstunde. Wir suchen dringend Sängerinnen 
und Sänger!!!

Montag, 20. April
19.30 Uhr Singstunde im Pfarrzentrum

Turnverein Weismain

Aufgrund der Problematik Corona-Virus und geschlossener 
Schulen und Kindergärten kann der Turnbetrieb leider nicht 
stattfinden.
Sobald die Schule wieder beginnt, werden wir wieder voll durch-
starten. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder dabei. Zwecks Neu-
igkeiten erkundigt euch bitte auf der Website des TV Weismain.
Tut uns sehr leid. Wir hoffen auf euer Verständnis. Bleibt gesund  
Bis bald.
Euer
TV Weismain Team

Museums- und Kulturverein 
Weismain u. U. e. V.

Der für Samstag, 28. März, geplante Kabarettabend mit „Dem 
Machatschek“ entfällt wegen der Corona-Problematik. Sobald 
ein Ersatztermin feststeht, werden wir Sie umgehend informieren.

 - eine Agentur der MGS Motor Gruppe Sticht, 
einem der größten Ford-Händler Oberfrankens!

96260 Weismain • Telefon (09575) 921035 • www.kolb-mueller.deBEI KOLB-MÜLLER!
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HAWE GmbH, Weismainer Str. 68, 96264 Altenkunstadt,       09572/4281,         info@hawe-fahrzeuge.de 

Unabhängiger Spezialist für: 
  

Vertragspartner von:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

25,- € 
für einen Pkw-Satz 

19,90 € 
11 kg 

Büroneu-

eröffnung im  

Herzen von  

 Altenkunstadt

I M M O B I L I E N  &  F I N A N Z I E R U N G

Mieten. Kaufen. Finanzieren.

Ihr Immobilienpartner am Obermain

unabhängige Finanzierungsberatung 

Vermietung und Verkauf

Immobilienbewertung

Backert Immobilien
Bürgermeister-Böhmer-Str. 1

96264 Altenkunstadt

Tel. 09572 / 88 690 57
Fax: 09572 / 88 690 59 

Mobil: 0162 / 970 18 65
E-Mail: cb@backert-immobilien.de

www.backert-immobilien.de

Görau 42    96260 Weismain 
Friedhofstraße 9    96224 Burgkunstadt

Telefon  09575/981040 
Handy   0171/3549014  

Klaus Lenke   

Bestattungen         
Lenke      l

Soforthilfe im Trauerfall

mail@lenke-weismain.de

Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de
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Spenden Sie Hilfe

für das Kinderheim

Kulmbach!

www.gummi-stiftung.dewww.gummi-stiftung.de
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Heimische Wildkräuter

Begleitet von Irmi Klement lernen Sie heimische Wildkräuter 
kennen, die sich auf Wiesen, an Bächen und in den Wäldern rund 
um Weismain angesiedelt haben.
Sie wandern auf dem Naturlehrpfad nach Niesten, wo ein 
kurzer Abstecher auf das Gelände der ehemaligen Burg der 
Andechs-Meranier dazu einlädt, den herrlichen Ausblick über 
die Jurahöhen zu genießen. Auf dem Wiesenweg geht es dann 
weiter in Richtung Krassach. Bei einem Stopp in der Ortschaft 
Krassach lassen Sie sich ein kleines Gericht mit heimischen 
Kräutern schmecken.
Diese geführte Wanderung mit Genuss findet am Freitag, 24. 
April, um 14.00 Uhr statt.
Teilnahmegebühr: 9,50 Euro
Teilnehmerzahl: min. 10, max. 20 Personen
Dauer: ca. 4 Stunden, ca. 11 km
Treffpunkt:  Parkplatz am UHU-Brunnen Niestener Straße
GPS-Standort: 50.077657, 11.250413 
Veranstalter: Stadt Weismain, VHS Lichtenfels
Online Buchung: www.vhs-lif.de (Buchungs-Nr. G71017)

Das CHW lädt herzlich ein

Alle CHW-Vorträge im März entfallen.

Am Samstag, 25. April, ist die Mitgliederversammlung des 
CHW um 15.00 Uhr im Gasthof „Frankenhöhe“ in Arnstein 
geplant. Zum Auftakt hält Andrea Göldner M. A. einen Kurz-
vortrag über „Das Kleinziegenfelder Tal und der Tourismus“. 
Anschließend findet die Mitgliederversammlung mit folgender 
Tagesordnung statt:
- Tätigkeitsbericht des Vorstands
- Kassenbericht des Schatzmeisters
- Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands
- Verschiedenes
Zur Mitgliederversammlung sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen.

Konzert des Ural Kosaken Chors

In memoriam Ivan Rebroff
Am Donnerstag, 30. April, tritt der Ural Kosaken Chor im 19.30 
Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Martin auf. Zur Auffüh-
rung kommen geistliche Gesänge von Lwowsky, Tschaikowsky, 
Bortnijanskij u. a. sowie russische Volksweisen wie Stenka Rasin, 
Wolgaschlepper, Eintönig klingt das Glöckchen und viele mehr.
Karten gibt es im Vorverkauf für 19,80 Euro. An der Abendkasse 
kosten sie 23,00 Euro.
Vorverkauf vor Ort:
Pfarrbüro, Kirchplatz 5, 96260 Weismain
Touristinformation, Kirchplatz 7, 96260 Weismain
Thüringisch-fränkisches Reisebüro, Judengasse 14, 96215 
Lichtenfels
Ural Kosaken Chor
Website: http://www.ural-kosaken-chor.com

VdK Ortsverband Weismain & Jura

Wichtige Mitteilung: Zum Schutz unserer Mitglieder vor dem 
Coronavirus fällt die Osterbrunnenfahrt am 7. April aus.
Erster Vorstand Manfred Hartl

Seniorenkreis St. Martin Weismain 
und Kath. Frauenbund Weismain

Im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung referiert der 
Leiter der KEB im Landkreis Lichtenfels, Herr Stephan Ren-
czes, am Mittwoch, 22. April, um 14.00 Uhr im Pfarrzentrum 
Weismain über das Thema „Der sieben Kirchen-Pilgerweg durch 
Rom“. Zu diesem Vortrag sind alle Senioreninnen und Senioren 
des gesamten Stadtgebietes Weismain, die Mitglieder des Kath. 
Frauenbundes Weismain sowie alle sonstig interessierten Bürger 
aus Weismain und den Nachbarortschaften herzlich eingeladen.

Vom Brauen, Bier und Bratwurst

Bereits im Jahr 1410 erhielt die Stadt Weismain das Privileg das 
Amt Weismain mit Bier zu versorgen. Bis heute wird in Weis-
main bestes Bier gebraut – traditionell, aber ganz modern. Der 
Nachmittag beginnt mit einer Führung durch die Weismainer 
Püls-Bräu. Während des Rundgangs erläutert Ihnen der Brau-
meister anschaulich und fachmännisch, was beim Herstellen 
des Bieres wichtig ist, damit der beliebte Gerstensaft am Ende 
bestens schmeckt.
Im Anschluss tauchen Sie im NordJURA-Museum in die Bier-
geschichte ein: Erfahren Sie mehr über Bierkriege, den „Böhra“ 
und die Felsenkeller.
Der Nachmittag klingt anschließend mit einer Einkehr aus. Im 
Wirtshaus Obendorfer genießen Sie zu fränkischen Bratwürsten 
eine Bierprobe mit drei verschiedenen Bieren.
Eine Führung durch die Weismainer Püls-Bräu, Besuch im 
NordJURA-Museum, gemütliche Einkehr im Wirtshaus Oben-
dorfer mit fränkischen Bratwürsten und einer Bierprobe mit drei 
Bieren am Donnerstag, 23. April, um 14.30 Uhr.
Teilnahmegebühr: 10,50 Euro
Teilnehmerzahl: min. 12, max. 20 Personen
Dauer: ca. 2 Stunden, zzgl. Einkehr
Treffpunkt: Touristinformation, Kirchplatz 7, 
 96260 Weismain
Veranstalter: Stadt Weismain, VHS Lichtenfels
Online Buchung: www.vhs-lif.de (Buchungs-Nr. G71023)

coprint.de
Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de
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Naturfreunde Görauer Anger

Die Naturfreunde Görauer Anger fahren vom 10. bis 16. Mai 
auf die grüne Insel Irland. Besucht werden Ring of Kerry, Cliffs 
of Moher, Connemara, Clonmacnoise sowie Dublin. Ein sehr 
interessantes und abwechslungsreiches Reiseprogramm wurde 
zusammengestellt.
Ferner fahren die Naturfreunde im Sommer vom 25. bis 28. 
August nach Tirol und zu den Passionsspielen nach Oberam-
mergau.
Reiseinformationen und Anmeldung bei Walter Schütz, Görau 
13, 96260 Weismain, Telefon 0170 3565780.

Sonstige Veröffentlichungen

Offene Hilfen im Landkreis Lichtenfels

Die Offenen Hilfen im Landkreis Lichtenfels bieten für Men-
schen mit Behinderung und Angehörige ein breites Angebot an 
Dienstleis-tungen. Dazu zählen:
- Kostenlose Beratung in unserem Büro oder bei Ihnen zu Hause
- Individuelle Freizeit-Assistenz
- Gemeinschaftliche Freizeitangebote
- Individuelle Assistenz in der Tagesstätte
- Schulbegleitung
- Familienunterstützende Dienste
- Ambulant begleitetes Wohnen
- Übersetzungsbüro für Leichte Sprache

Assistenz bei Sport-, Bildungs- und Freizeitangeboten nach 
individueller Absprache.

Hier können Sie weitere Informationen bekommen oder sich 
anmelden:
Regens Wagner
Offene Hilfen im Landkreis Lichtenfels
Mainbrücke 16, 96264 Altenkunstadt
Telefon 09572 3867964
E-Mail: oh-landkreis-lichtenfels@regens-wagner.de
www.regens-wagner-burgkunstadt.de

Tafel Burgkunstadt

Grüß Gott! Die Ausrufung des Katastrophenfalls in ganz Bayern 
wegen der Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Ausga-
bestelle der Tafel. 
Wegen der Fürsorgepflicht für die ehrenamtlichen Helfer*innen 
und weil es im Moment fast keine übrigen Lebensmittel gibt, 
hat sich der Tafelvorstand zu Notmaßnahmen entschlossen. Die 
Tafelausgabe in der Stadthalle schließt bis auf weiteres. Die 
Vorstandschaft bittet um Verständnis.
Behüt‘ Sie Gott!
Herbert Mayer

Bürgerenergiepreis Oberfranken – 
Mein Impuls. Unsere Zukunft!
10.000 Euro für die Energiezukunft: 
Bewerben Sie sich jetzt!

Jeder Mensch beeinflusst mit seinem Verhalten die Umwelt. 
Obwohl eine gesunde Umwelt den Meisten am Herzen liegt, 
sehen viele Menschen ihre Möglichkeiten zu nachhaltigem 
Handeln im Alltag nicht. Umso wichtiger sind Vorbilder, die 
Umweltschutz und nachhaltigen Umgang mit Energie vorleben. 
Viele Energiehelden, klein und groß, bringen mit ihrem lokalen 
Engagement die Energiewende voran. Das Bayernwerk und 
die Regierung von Oberfranken machen sich jedes Jahr auf die 
Such nach den Helden der lokalen Energiezukunft, um sie mit 
dem Bürgerenergiepreis Oberfranken auszuzeichnen. Dadurch 
erfahren noch mehr Menschen von den vielen Impulsen, die 
Bürgerinnen und Bürger setzen. In Oberfranken beginnt nun die 
nächste Bürgerenergiepreis-Runde, bei der uns auch in diesem 
Jahr wieder die Regierung von Oberfranken unterstützt.
Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an 
Privatpersonen, Vereine, Schulen und Kindergärten, die mit 
ihren Ideen und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft 
setzen. Gefördert werden pfiffige und außergewöhnliche Ideen 
und Maßnahmen, die einen Energiebezug haben und sich mit den 
Themen Energieeffizienz oder Ökologie befassen. Ausgeschlos-
sen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen 
Geschäftszweck unterstützen (z.B. ein Heizungsbauer, der eine 
neue Wärmepumpe entwickelt hat).
Die Teilnahmebedingungen, die Online-Bewerbung und Videos 
der Vorjahressieger sind im Internet unter www.bayernwerk.de/
buergerenergiepreis zu finden. Bewerben Sie sich für diesen 
Preis und zeigen Sie allen, mit welchen Ideen und Projekten 
Sie die Energiezukunft vorantreiben. Alle Bewerbungen, die 
bis zum 29. Juni 2020 hochgeladen werden, nehmen in dieser 
Bewerbungsrunde teil. Später eingehende Bewerbungen werden 
im Folgejahr berücksichtigt. 
Die Gewinner werden durch eine Fachjury benannt, die auch die 
Höhe des Preisgeldes festlegt. Fragen zum Bewerbungsverfahren 
beantwortet die Projektverantwortliche des Bayernwerks, Annet-
te Seidel, Telefon 0921 285 2082, annette.seidel@bayernwerk.de.
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Herausgeber:  Stadt Weismain
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Redaktion: Manuela Gast-Scholl
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Satz, Layout, Anzeigen: CoPrint, Kirchlein
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Die nächste Ausgabe erscheint am 30.04.2020,
Redaktions- und Anzeigenschluss ist am 20.04.2020.
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JedeMinute zählt !
Herzinfarkt

Sofort den Rettungsdienst rufen: Deutsche
Herzstiftung

Vogtstraße 50 · 60322 Frankfurt · www.herzstiftung.de
oder örtliche Notrufnummer 112JedeMinute zählt !
Herzinfarkt

Sofort den Rettungsdienst rufen: Deutsche
Herzstiftung

Vogtstraße 50 · 60322 Frankfurt · www.herzstiftung.de
oder örtliche Notrufnummer 112

■ schwere, länger als 5 Minuten anhaltende Schmerzen im
Brustkorb, bis in Arme, Schulterblätter, Hals, Kiefer, Oberbauch

■ starkes Engegefühl, heftiger Druck im Brustkorb, Angst
■ zusätzlich zum Brustschmerz: Luftnot, Übelkeit, Erbrechen
■ Schwächeanfall (auch ohne Schmerz), evtl. Bewusstlosigkeit
■ blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter Schweiß
■ Achtung: Bei Frauen sind Luftnot, Übelkeit, Schmerzen im

Oberbauch, Erbrechen nicht selten alleinige Alarmzeichen

Das sind Alarmzeichen:

Hecken und Bäume am 
Straßenrand dürfen Verkehr 
nicht gefährden

Im Stadtgebiet von Weismain konnte in letzter Zeit immer wieder 
festgestellt werden, dass Hecken, Sträucher und Bäume in das 
„Lichtraumprofil“ öffentlicher Straßen und Gehsteige hineinra-
gen. Dadurch wird die Sicht und somit die Verkehrssicherheit 
erheblich beeinträchtigt.
Ebenso sind Verkehrszeichen durch Äste bzw. rankende Pflanzen 
verdeckt, so dass sie von den Verkehrsteilnehmern nicht recht-
zeitig erkannt werden können.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes trifft 
den Eigentümer eines mit Bäumen bestandenen Grundstückes 
die Verkehrssicherungspflicht, soweit hierdurch Gefahren für 
Verkehrsteilnehmer entstehen. Er hat deshalb zur Vermeidung 
von Haftungsfällen im Rahmen des Möglichen und Zumutba-
ren dafür zu sorgen, dass von diesem Gelände – insbesondere, 
wenn es an eine öffentliche Straße angrenzt – keine Gefahr für 
andere ausgeht.
Das Straßenrecht verbietet darüber hinaus Anpflanzungen aller 
Art. Sowie diese die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs be-
einträchtigen. Ein Verstoß hiergegen stellt sogar eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die mit Geldbuße geahndet werden kann. Die 
Stadt Weismain bittet alle betroffenen Grundstückseigentümer 
oder Nutzungsberechtigte auf, zur Verhütung von Unfällen und 
Gefahren und im Interesse einer ordnungsgemäßen Straßenrei-
nigung Abhilfe  zu schaffen. Äste und Sträucher dürfen nicht in 
den Verkehrsraum hineinragen. Der lichte Raum über der Straße 
ist hierbei mit mindestens 4,50 Meter Höhe und bei Gehwege 
mit mindestens 2,50 Meter Höhe freizuhalten.

Sonstige Veröffentlichungen

Internationaler Schüleraustausch – 
Lust Gastfamilie zu werden?

Ermöglichen Sie einem jungen Menschen den Aufenthalt in 
Deutschland! Die kurzzeitige Erweiterung Ihrer Familie wird 
Ihnen Freude machen. Die Jugendlichen verfügen über Deutsch-
kenntnisse, müssen ein Gymnasium, Gesamtschule besuchen und 
bringen für persönliche Wünsche ausreichend Taschengeld mit.

EL Salvador
Familienaufenthalt: 02.06.-01.07.2020, Deutsche Schule San 
Salvador, 20 Schüler*innen mit Deutschkenntnissen, Alter 12-
14 Jahre
Brasilien
Familienaufenthalt: 21.06.-21.07.2020, Pastor Dohms Schule, 
Porto Alegre, 13 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen, 
Alter 14-15 Jahre
EL Salvador
Familienaufenthalt: 24.09.-19.12.2020, Deutsche Schule San 
Salvador, 25 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen, Alter 
15-17 Jahre

Interessiert? Weitere Informationen bei: Schwaben International 
e.V., Unlandstr. 19, 70182 Stuttgart, Tel. 0711 2372913, Email 
schueler@schwaben-international, http://www.schwaben-inter-
national.de/schueleraustausch/

Burgkunstadt, Auwiese 4
Tel. 09572/1639 • Fax 5883

MEGA-ANGEBOT
für junge Leute

Wo man 
gerne einkauft!

nur mtl.

Junge Leute 
sparen 240,- €

O2 Free Unlimited GB
mit endlosem Datenvolumen10,- € 19,99 €

NEU

mtl. Rabatt auf alle Tarife

geborgen

Spenden Sie Hilfe

für das Kinderheim

Kulmbach!

Spendenkonto

IBAN DE85 7715 0000 

 0000 1180 00

BIC BYLADEM1KUB

Geschwister-Gummi-Stiftung  |  Klostergasse 8  |  95326 Kulmbach  |  www.gummi-stiftung.de

fotolia.de
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T e l e f o n v e r z e i c h n i s  d e r  S t a d t  W e i s m a i n  
Zentrale:   (0 95 75) 92 20‐0    

Telefax   Verwaltung   (0 95 75) 92 20‐40  
Telefax   Bürgermeister   (0 95 75) 92 20‐41  
Telefax   Einwohnermeldeamt, Standesamt   (0 95 75) 92 20‐42  
Telefax   Bauamt, Hauptverwaltung   (0 95 75) 92 20‐43  
Telefax   Museum, Archiv, Kultur & Tourismus Service   (0 95 75) 98 10 53  
Durchwahlen:    

Erster Bürgermeister   Udo Dauer   (0 95 75) 92 20‐33  
      E‐Mail: udo.dauer@stadt‐weismain.de  
Geschäftsleitung   Frank Gebhardt  (0 95 75) 92 20‐36  
     E‐Mail: frank.gebhardt@stadt‐weismain.de  
Kämmerei   Carmen Bezold   (0 95 75) 92 20‐30  
      E‐Mail: carmen.bezold@stadt‐weismain.de  
Sekretariat   Manuela Gast‐Scholl   (0 95 75) 92 20‐32  
      E‐Mail: manuela.gast‐scholl@stadt‐weismain.de  
Technisches Bauamt   Kerstin Müller   (0 95 75) 92 20‐35  
      E‐Mail: kerstin.mueller@stadt‐weismain.de  
   Michael Schmittlein   (0 95 75) 92 20‐25  
      E‐Mail: michael.schmittlein@stadt‐weismain.de  
Bauverwaltung   Sybille Suske   (0 95 75) 92 20‐28  
      E‐Mail: sybille.suske@stadt‐weismain.de  
   Christina Hümmer   (0 95 75) 92 20‐38  
      E‐Mail: christina.mueller@stadt‐weismain.de  
Schule, Kindergarten, Vereine, Beiträge   Günther Weiß   (0 95 75) 92 20‐37  
      E‐Mail: guenther.weiss@stadt‐weismain.de  
Personalangelegenheiten   Christine Erhardt   (0 95 75) 92 20‐24  
      E‐Mail: christine.erhardt@stadt‐weismain.de  
Stadtkasse   Olga Will   (0 95 75) 92 20‐31  
      E‐Mail: olga.will@stadt‐weismain.de  
   Maria Helm   (0 95 75) 92 20‐29  
      E‐Mail: maria.helm@stadt‐weismain.de  
   Jutta Knorr   (0 95 75) 92 20‐34  
      E‐Mail: jutta.knorr@stadt‐weismain.de  
Steueramt   Inge Pöhner   (0 95 75) 92 20‐10  
      E‐Mail: inge.poehner@stadt‐weismain.de  
Einwohnermelde‐, Ordnungs‐ und Gewerbeamt   Michaela Herold   (0 95 75) 92 20‐26  
      E‐Mail: michaela.herold@stadt‐weismain.de  
Standesamt, Friedhofsverwaltung   Stephan Schwab   (0 95 75) 92 20‐27  
      E‐Mail: stephan.schwab@stadt‐weismain.de  
EDV, Breitband‐Pate   Dariusz Krybus   (0 95 75) 92 20‐21  
      E‐Mail: admin@stadt‐weismain.de  
NordJURA‐Museum, Archiv, Tourist Info   Andrea Göldner   (0 95 75) 92 20‐12  
      E‐Mail: andrea.goeldner@stadt‐weismain.de  
   Stefanie Bornschlegel (0 95 75) 92 20‐11  
   E‐Mail: stefanie.bornschlegel@stadt‐weismain.de  
Städtischer Bauhof   (0 95 75) 92 20‐13   Telefax (0 95 75) 9 81 29 47  
      E‐Mail: Georg.Krapp@stadt‐weismain.de  
Städtisches Wasserwerk   (0 95 75) 92 20‐14   Telefax (0 95 75) 9 81 29 47  
      E‐Mail: wasserwerk@stadt‐weismain.de  
Kläranlage   (0 95 75) 12 51   Telefax (0 95 75) 98 01 51  
      E‐Mail: klaeranlage@stadt‐weismain.de  
Städtischer Kindergarten Arnstein   (0 95 75) 98 01 02   Telefax (0 95 75) 98 18 51  
      E‐Mail: kiga.arnstein@stadt‐weismain.de  
Abt‐Knauer‐Grundschule   (0 95 75) 74 41   Telefax (0 95 75) 71 86  
        E‐Mail: info@abt‐knauer‐grundschule‐weismain.de 

Stadtbücherei Sankt Martin   (0 95 75) 98 10 56   Telefax (0 95 75) 98 10 53  
Kindergarten Sankt Anna   (0 95 75) 74 84   Telefax (0 95 75) 9 81 58 02  
Haus für Kinder Modschiedel   (0 92 20) 2 00   Telefax (0 92 20) 91 77 88  
Kita „Kinderzeit“   (0 95 75) 98 17 20  
Schulkinderhort   (0 95 75) 98 24 86   Telefax (0 95 75) 98 24 86  
Umweltstation des Landkreises Lichtenfels   (0 95 75) 92 14 55   Telefax (0 95 75) 92 14 59  

Stadt Weismain   •   Am Markt 19, 96260 Weismain   •   Postfach 27, 96258 Weismain  
Internet: https://www.stadt‐weismain.de   03.06.2019  
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                   9-Sitzer                    California Camper             MX-5 Cabrio 
Jetzt ab 69 € pro Tag mieten

Reservierung: 09572/3616 oder info@auto-bienlein.de


